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1 .. } Privatea Grün: In diesem Baugebiet sind nach Angaben des 

Planes im· Bereiche der Wo·h.n.blocks zusamnenhängende Grün= 

flächen vorgesehen ,. die durch ]cei.ne durohgehende t1nd tren= 
nende Bepflanzung -.i.n:terbrochen werden dürfen~ 

Die locker angeordneten Pflanz:flächen und Baumgruppen müssen 
nach Plan standör-'Glich gepflanzt werden„ 

Die Grundstücke der Binfamil:ten = ~eihenhäuser können. be= 

lieb:lg eingegrünt werden 1 mi't Ausnahme des Pa.rkplatzes und 

der hint~ren Grunde-tücke?:ren2:er., geget1 d:~e Anliege:r bzwo 
Wege hin, für dit: 1"~., Plan Heck:enpflanznngen vergi:rnch:rieben 

werdeno 
Die Punkthäuser sind ebenfalls in Grün ,~ebettet„ Die An•rd= 

nung de:r Pflanzgrt,ppe.n ist bindendo 
Die Kesten der Anlag1;1 u.r. , deren Unterhaltung trag3n die I;ia 

gentümero 

2o) Öffei1tliches Grün: Die nachfolgend aufg3führ1;en Flächen liegen 

auf gemein.,deeige,uPm Gruz-:r:1 und werden. du:t-oh dte Stadt angcleg"t 

und unterhalten: 
der 10 m breit~, 'Nü,dschu.tzstreife .i von West nach Norder.. 

verlau:t'end lm Norden def.i ':'eilbeba..tungsgebietes') 
die durchschni ttlie.h 1a i1 brei ·te fopflanzun~ und. d:i ~ dar:iID 

eingebetteten Grfü.'.1.lläch(;;n mit Ruhebänken entlang dur B 27 ., 

ein,sohließlich de1:J ausgewiesenen 2~5 m breiten Fußwi!geEi 

und des 3 ?O m breiten Grünstreifens„ D~le Gesamtanlage is ~ 

300 m lang und =durch die a.nliegende Reihenhaus=Be,JcJ.uung 

bedingt= im Wechsel 26 = ~OrO m breito 

3 ,, ) ~~lätze_E,nd..._...~+~Y-~f'?.!1 Rechts,rerbindlii~h iet die A,tlag~ 
der i.usgewiesenen Spielplätze im Grrünzentrum der BlackbeDau= 

ung sowie die der Punkthäuser ,. 

Di1.e Deckenausbildung wirJ wassergebundeno 



Die im Bereiche der Blocks und .P.unk·thäuaer eingeplante:.1 
nicht befahrbaren .Plattenwege sind mit travertinfarbenen 
und zementgrauen Kunststeinplatten - trocken ir. Sand 
verlegt - auezubildeno 

;o) Die Verwendung der Gehölz~g Gepflanz~ werden nur bodenständige 
Gehölze im Bereiche der öffentlichen Grünanlagen, d.so Win­
terlinde, Berg- und Spitzahornt, Traubeneiche, Hainbuche, 
Kornelkiraohe, Elzbeerej Buchen, Ebereschen und vereinzelt 
Weißbirken, Hasel, Erle u. Ligustero Auf den Grundstücken 
der Einfamilien-Reihenhäuser sind auch Obstbaumpflanzungen 
erlaubto 
In den Grünflächen der Wohnblockbebauung und der .Punkthäuer 
kommen einheimische und auoh anspruchslose Ziergehölze zur 
Pflanzung, Kornelkirsche, Heokenkirach0, Hartriegel, Wildro­
sen; dann Forsythien e Gold=· und Alpenj ohannisbeera, Spiräen 
falscher Jasmin, Deutzien und Weigelieno Die angeführten 
locker wachaendr;n-1 Blütel'lgehölze (ohne strengen Schnitt) setzen 
sidh z~eammen aua nicht höher als 1,2 m werdenden Blütengehöl= 
zan, wie Zo~o niedrig bleibende Spiräen, Deutzien, Scheinquit­
ten und Fingersträuchern,-. Dabei darf nur eine Gehölzart auf 
einer Mindestlänge von 30 11 0 m v,arwende<-: werden. 

Die Ausführungen über die Richtlinien zur Grüngestaltung 
sind rechtsverbindlicho In jedem Falle sind die geplanten 
A-nlagen genehmigungspflichtig. 
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